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Vortrag bei Enquete „Kirchenreform und Menschenrechte“ 
 

„Ihr alle aber seid Geschwister“ (nach Mt 23,8) 

Strukturreform der Katholischen Kirche: Notwendigkeit, Zielsetzung, Anforderungen 
 

„Nur einer ist euer Meister, (Christus), ihr alle aber seid Geschwister. Auch sollt ihr niemand 
auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel.“ Diese beiden 
Sätze aus dem Evangelium nach Matthäus (23,8f) beinhalten allein schon ein Strukturre-
form-Programm für eine Kirche, in der es einen „Heiligen Vater“ gibt, der als Stellvertreter 
Christi und Gottes selbst verstanden wird und in allen Fragen das letzte Wort hat. 
 
Was ist hier mit „Struktur“ gemeint, die es zu  reformieren gilt? – Es geht nicht nur um die 
Ordnung, nach der in dieser Kirche die Entscheidungen fallen, und um die Vollmacht der 
Amtsträger, die dafür zuständig sind. Es geht darüber hinaus und grundlegend um die Le-
bensstrukturen dieser Kirche. Denn Lebens- und Entscheidungsordnung hängen zusammen, 
die zweite beruht auf der ersten. Geschwisterliche Entscheidungsstrukturen setzen ge-
schwisterliches Gemeinschaftsleben in Gegenseitigkeit (in der nötigen Übereinstimmung von 
Gesinnung und Struktur), Vertrauensbeziehungen und Verbindlichkeit auf gleicher Ebene 
voraus, sonst können sie nicht funktionieren (Verbindlichkeit im Sinn von wechselseitiger 
Verpflichtung tritt hier an die Stelle des Gehorsams gegenüber Autoritäten). Diese Entschei-
dungsstrukturen unterscheiden sich wesentlich von denen in einer patriarchalischen Familie, 
in einer Firma oder beim Militär, aber auch von jenen in einem Staat, in der eine Mehrheit 
über die Gesetze entscheidet, ohne dass geklärt wäre, welche nicht-abstimmbare Voraus-
setzungen auch dieses Zusammenleben voraussetzt und ob diese von allen bejaht werden.1 
Es geht also vorrangig um eine Reform der Lebens-, dann erst um jene der Entscheidungs-
strukturen dieser Kirche. 
 
Und was heißt hier „Reform“? – Wie noch zu zeigen sein wird, muss sie wesentlich über das 
hinausgehen, was das letzte Konzil darunter verstanden hat. Denn dieses wollte die Kirche 
nur im Rahmen der vorgegebenen Lehre reformieren, die geltende Ordnung besser in die 
Praxis umsetzen und perfektionieren. Aber es verstand sich als gebunden an die Lehre der 
Kirche über sich selbst als hierarchisches System, über den Papst als den allein Letztve-
rantwortlichen in dieser Kirche, über die Unterordnung der Laien unter die Priester und über 

                                                 
1 Vgl. dazu das sogenannte „Böckenförde-Paradox“: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Vor-
aussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit 
willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die 
er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homo-
genität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich 
aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwangs und autoritativen Gebots, zu garantieren suchen, ohne 
seine Freiheitlichkeit aufzugeben und - auf säkularisierter Ebene - in jenen Totalitätsanspruch zurückzufal-
len, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde, 
Recht, Staat, Freiheit. Frankfurt a. M. 21992, 112f). Der Glaube der Christen betrifft vorrangig jenen Be-
reich, über den auch im Staat nicht abgestimmt werden kann (Wahrheitsfragen, moralische Werte). Daher 
sind Mehrheitsabstimmungen über eigentliche Glaubensfragen nicht möglich. Umgekehrt sind Kirchen für 
den Staat unersetzlich, insofern sie in Praxis und Theorie die Wertehaltungen fördern, von denen der 
Staat lebt und die nicht durch Strafgesetzgebung und Polizeigewalt ersetzt werden können (das brächte 
den Staat in den Ruin). 
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die Unveränderlichkeit der kirchlichen Lehre.2 Unter dieser Voraussetzung ist keine Erneue-
rung der Kirche in Richtung auf geschwisterliche Lebens- und Entscheidungsstrukturen mög-
lich. Es braucht nicht nur ein besseres Verstehen, sondern eine Revision der kirchlichen Leh-
re als Voraussetzung für eine Reform der Kirche im Sinn der biblischen Vorgaben. 
 
I. Notwendigkeit einer Strukturreform 
 
1. Indizien (Konflikte um Bischofsernennungen, einseitig abgelehnte Anliegen u. a.) 
 
Einige Indizien für die Notwendigkeit einer solchen Strukturreform sind Ihnen allen bekannt. 
Als erstes Beispiel sei an die Bischofsernennungen in Österreich und anderen Ländern, auch 
in Lateinamerika, erinnert, mit denen der Papst und seine Kurie die Bischofskonferenzen 
spalten wollten und gespaltet haben; in Europa vor allem wegen der Frage der Empfängnis-
regelung, in Lateinamerika zur Überwindung der Befreiungstheologie. Dass manche der so 
ernannten Bischöfe auch persönlich diesem Amt nicht gewachsen waren mit allen Folgen für 
die Kirche in den betreffenden Ländern, kam dann noch dazu. Das führte zum Kirchenvolks-
Begehren der Plattform „Wir sind Kirche“, die die heutige Tagung mitveranstaltet.3 Zur Behe-
bung dieser Krise wurde die Delegiertenversammlung „Dialog für Österreich“ in Salzburg 
abgehalten. Aber alle ihre Vorschläge, die nicht der kirchlichen Lehre oder Disziplin entspra-
chen, wurden unter Berufung auf diese Lehre oder die geltenden Vorschriften von Rom ab-
gewiesen.4 
 
Ein weiteres Indiz ist die Reaktion oder – besser gesagt – Nicht-Reaktion Roms auf das An-
liegen, den Pflichtzölibat aufzuheben in der Hoffnung, dass dann mehr Gläubige bereit wä-
ren, das Priesteramt zu übernehmen, und dass auch Priester, die geheiratet haben, wieder 
wirken können. Die fast schon stereotype Antwort Roms auf dieses Anliegen lautet, dass nur 
die Weltkirche über diese Frage entscheiden kann; obwohl es schon jetzt katholische Kir-
chen gibt, in denen auch Verheiratete zu Priestern geweiht werden, und obwohl die Weltkir-
che bisher gar nicht um ihre Meinung gefragt wurde. 

                                                 
2 Dass das überlieferte Glaubensgut der Kirche auch für das Konzil inhaltlich unveränderlich ist und 
bleibt, betonte Papst Johannes XXIII. schon in seiner Eröffnungsansprache (Papst Johannes XXIII., 
Rede zur Konzilseröffnung, 11. Oktober 1962. In: Acta Apostolicae Sedis 54 [1962] 786–795; hier 792; 
zitiert in der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums „Gaudium et spes“, Art. 62). Vgl. Erstes 
Vatikanum, Dogmatische Konstitution „Dei Filius“, Kapitel 3 und 4 (Denzinger-Hünermann 3008, 3011 
und 3020: „Daher ist auch immerdar derjenige Sinn der heiligen Glaubenssätze beizubehalten, den 
die heilige Mutter Kirche einmal erklärt hat, und niemals von diesem Sinn unter dem Anschein und im 
Namen einer höheren Einsicht abzuweichen“ sowie 3043) und Zweites Vatikanum, Dogmatische Kon-
stitution „Lumen gentium“, Art. 25 (Denzinger- Hünermann 4149). Es handelt sich hier um das „Wesen 
des Dogmas .... in einem weiteren Sinn“ (Joachim Drumm, Art. Dogma. II. Systematisch-theologisch. 
In: Lexikon für Theologie und Kirche3 3, 284–286; hier 284). 
3 Zum Kirchenvolks-Begehren vgl. Thomas Plankensteiner, Gottes entlaufene Kinder. Zum theologi-
schen Hintergrund des „Kirchenvolks-Begehrens“. Thaur 1996; sowie: Kirchenvolks-Begehren und 
Weizer Pfingstvision. Kirche auf Reformkurs. Hg. Paul M. Zulehner. Düsseldorf – Innsbruck/Wien 
1995. Als kritische Auseinandersetzung mit den Forderungen der Plattform „Wir sind Kirche“ vgl. Paul 
Weß, Sind wir Kirche? Was nicht im Kirchenvolks-Begehren steht. In: Die Furche 51 (1995), Nr. 21 
(25. Mai 1995), 6; und Paul Weß/Thomas Plankensteiner, In Sorge um die Kirche. Ein Briefwechsel. 
In: Anzeiger für die Seelsorge 106 (1997) 568–574.  
4 Vgl. Dialog für Österreich. Dokumentation zur Delegiertenversammlung des „Dialog für Österreich“ 
im Bildungshaus St. Virgil, Salzburg, 23. bis 26. Oktober 1998. Wien 1998 (Kathpress Sonderpublika-
tion 1998, 9); und: Wortlaut der vatikanischen „Bemerkungen zu einigen ‚Vorschlägen’ der Delegier-
tenversammlung“ (KATHweb-Dokumentation 1999). 
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In diesem Zusammenhang ist auch noch die Frage der Priesterweihe von Frauen zu nennen: 
Diese gilt als unvereinbar mit der kirchlichen Lehre. Das wurde dadurch festgestellt, dass der 
Papst in einem Apostolischen Schreiben vom 22. Mai 1994 erklärte, dass alle Bischöfe auf 
der Welt diese Meinung vertreten, womit die Weihe von Frauen nach dem ordentlichen und 
allgemeinen Lehramt ausgeschlossen sei.5 Doch der Papst hatte die Bischöfe vorher nicht 
gefragt, sondern selbst erklärt, welche Meinung sie haben. Zu all dem kommt aber noch, 
dass Rom derzeit als zukünftige Bischöfe nur solche zulässt, die in den eben genannten 
Fragen die Linie des Papstes vertreten und in einem erweiterten Glaubensbekenntnis und 
einem Treueid – die in positiver Formulierung den früheren Antimodernisteneid ersetzen – 
vor der Weihe versprechen, mit religiösem Gehorsam allen Lehren des Papstes und des 
Bischofskollegiums zu folgen. Auch auf diese Weise kann man eine einheitliche Meinung 
und Kontinuität im Bischofskollegium erreichen. 
 
2. Das Leitbild der Kirche im Neuen Testament: Gottunmittelbarkeit und Geschwisterlichkeit 
 
Der entscheidende Grund für die Notwendigkeit einer Strukturreform der Katholischen Kirche 
liegt darin, dass das in ihr maßgebend gewordene hierarchische Kirchen- und Priesteramtsver-
ständnis nicht dem Neuen Testament entspricht. Im Alten Testament wird bereits von Gott „ein 
neuer Bund“ angekündigt: „Das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus 
Israel schließe ...: Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz“ (Jer 31,31–
33). Das Wesen dieses neuen Bundes besteht also darin, dass das Gesetz Gottes den Men-
schen nicht von außen als Gebot vorgegeben wird, sondern von ihnen selbst im Herzen erkannt 
und in Freiheit bejaht werden kann.6 Es ist nicht dem Verstand eingeschrieben, sondern dem 
Herzen. Wir Menschen können es nur erkennen, wenn wir ein gutes Herz haben, wenn wir es 
nicht verhärten oder verschließen. Denn „man sieht nur mit dem guten Herzen gut“, wie man in 
einer Weiterführung des bekannten Wortes von Saint-Exupéry sagen muss.7 Dieses Gespür für 
das Gute liegt also noch vor den Gewissensurteilen des Verstandes, es ist das sogenannte Ur-
Gewissen, das im Menschen schlummert und erst geweckt werden muss; das er unterdrücken, 
verdrängen kann, wenn er es nicht „wahrhaben“ will (vgl. Röm 1,18). Es braucht eine „Unter-
scheidung der Geister“, um das Gesetz Gottes im eigenen Herzen zu erspüren. 
 
In der seit Jesus Christus erweiterten Sicht des Neuen Testaments8 ist dieses Gesetz nicht nur 
den Angehörigen des Volkes Israel in ihr Inneres gegeben, sondern allen Menschen. Sichtbar 
und so für alle lesbar und verstehbar ist es, wie Paulus im Zweiten Korintherbrief sagt, den 

                                                 
5 Vgl. Hans Waldenfels SJ, „Unfehlbar“. Überlegungen zur Verbindlichkeit kirchlicher Lehre. In: Stim-
men der Zeit 214 (1996) 147–159; und Hermann J. Pottmeyer, Auf fehlbare Weise unfehlbar? Zu einer 
neuen Form päpstlichen Lehrens. In: Stimmen der Zeit 217 (1999) 233–244; hier 244 stellt Pottmeyer 
„die entscheidende Frage: Ist im Fall einer Lehre, die aufgrund neuer Erkenntnisse und Entwicklungen 
umstritten ist, die grundsätzlich fehlbare Erklärung des Papstes, dass ein unfehlbarer Konsens des 
ordentlichen und allgemeinen Lehramts vorliegt, eo ipso das geeignete Mittel, die Diskussion zu be-
enden und den Gläubigen zu einer überzeugten endgültigen Zustimmung zu verhelfen?“   
6 Vgl. Norbert Lohfink, Jeremia und das Allerheiligste Herz Jesu. Zum Thema „Neuer Bund“. Die Got-
tesstatue. In: ders., Im Schatten deiner Flügel. Große Bibeltexte neu erschlossen. Freiburg i. Br. 1999, 
104–120. 
7 Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz. Zürich 1998, 72. 
8 Sogar Jesus Christus hat dazugelernt und seine Meinung korrigiert, als er erkannte, dass er als Bote 
der Liebe Gottes nicht nur zu den Menschen im Volk Israel gesandt ist, sondern auch zu den Heiden 
(vgl. Mt 15,21–28). Daher müssten Korrekturen in der Lehre der Kirche erst recht möglich sein. 
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Gläubigen „eingeschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, 
sondern ... in Herzen von Fleisch“ (2 Kor 3,3; vgl. Röm 2,14f). Das bedeutet aber eine Unmittel-
barkeit Gottes zu jedem einzelnen Menschen. Er liebt uns nicht deshalb, weil wir Glieder eines 
auserwählten Volkes sind, sondern jeden persönlich um seinetwillen und direkt. Auch wir kön-
nen auf dieser Basis als Abbilder Gottes einander in personaler Liebe begegnen, nicht nur als 
Glieder einer größeren Einheit. Das bedeutet: Nach dem Neuen Testament ist „der Mensch 
Christus Jesus“ der eine Mittler des Bundes zwischen Gott und den Menschen (1 Tim 2,5), aber 
so, dass er uns in unsere Gottunmittelbarkeit führt und uns untereinander personale Gemein-
schaft in Freiheit ermöglicht. Er traut und mutet uns damit die eigene Einsicht in die Wahrheit 
seiner Botschaft zu, die allerdings unsere Bereitschaft voraussetzt: „Wer bereit ist, den Willen 
Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen 
Namen spreche“ (Joh 7,17). Das schließt jeden Fundamentalismus aus, der sich auf die absolu-
te Wahrheit einer Offenbarung Gottes beruft.9 
 
Im Zweiten Vatikanischen Konzil wurde diese Anerkennung des persönlichen Gewissens in 
einem Satz formuliert, der in seiner Tragweite noch lange nicht erkannt und realisiert ist. Da 
heißt es in der Erklärung über die Religionsfreiheit (allerdings ohne dass dies als eine Korrektur 
der bisherigen Lehre eingestanden wurde10): „In gleicher Weise bekennt sich das Konzil dazu, 
dass diese Pflichten die Menschen in ihrem Gewissen berühren und binden, und anders erhebt 
die Wahrheit nicht Anspruch als kraft der Wahrheit selbst, die sanft und zugleich stark den Geist 
durchdringt“ (Art. 1). In der Kirchenkonstitution desselben Konzils heißt es unter Berufung auf 1 
Joh 2,20.27: „Die Gesamtheit der Gläubigen ... kann im Glauben nicht fehlgehen ..., wenn sie ... 
ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußert“ (Art. 12). 
Doch im nächsten Satz folgt die Einschränkung: „Durch jenen Glaubenssinn nämlich ... hängt 
das Volk Gottes unter der Leitung des heiligen Lehramtes ... dem einmal den Heiligen überge-
benen Glauben ... unwiderruflich an“ (ebd.; Denzinger-Hünermann 4130). Hier wird das „heilige 
Lehramt“ als Zwischeninstanz eingeführt, der Folge zu leisten ist. 
  
Im Neuen Testament werden nur Christus und die Gemeinschaft der Gläubigen als „Priester“ im 
Sinn von Heilsmittler (griechisch „hiereús“, lateinisch „sacerdos“) bezeichnet (vgl. Hebr 7 zum 
Priestertum Christi, 1 Petr 2,5.9 und Offb 1,6; 5,10; 20,6 zur Kirche als Priesterschaft), die Amts-
träger innerhalb dieses gemeinsamen Priestertums werden „Ältere“ („presbýteroi“) oder „Aufse-
her“ („epíscopoi“) genannt. Demnach ist dieses gemeinsame Priestertum in der Kirche Jesu 
nach dem Neuen Testament vom Amt der Presbyter und Episkopen zu unterscheiden. Letzte-
res steht im Dienst der heilsmittlerisch-priesterlichen Aufgabe des ganzen Volkes Gottes und ist 
diesem daher ein- und untergeordnet. Auf Grund von Fehlentwicklungen kam es zu einer Spal-
tung zwischen Klerus und Volk und erhielten die Begriffe „Priester“ (ursprünglich die Wiederga-
be von „presbýteros“) und „Bischof“ (für „epíscopos“) die Bedeutung von amtlichen Heilsmittlern, 
was sie in der Kirche Jesu Christi gerade nicht sind. Während nach dem Neuen Testament 
das ganze Volk Gottes in der Nachfolge Jesu Christi „Priester“ im Sinn von Heilsmittler (für-
einander und für ihre Umgebung) sein soll, stehen nach der derzeitigen kirchlichen Lehre die 

                                                 
9 Vgl. Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe aus der Haft. Hg. v. Eberhard Bethge. Mün-
chen 131951, 184: „Barth hat als erster Theologe ... die Kritik der Religion begonnen, aber er hat dann an 
ihre Stelle eine positivistische Offenbarungslehre gesetzt, wo es dann heißt: ‚friss, Vogel, oder stirb’ ... 
Das ist nicht biblisch.“ 
10 Vgl. dazu Paul Weß, Papst im Dilemma. Kirchenreform ohne Korrekturen des Dogmas? In: Der 
Papst im Kreuzfeuer. Zurück zu Pius oder das Konzil fortschreiben? Hg. Til Galrev. Berlin 2009, 85 
(abrufbar unter: http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/804.html). 
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Amtspriester und Bischöfe zwischen Gott bzw. Jesus Christus und dem übrigen Kirchenvolk, 
also über diesem. Sie leiten es mit göttlicher Vollmacht, bilden eine heilige Herrschaft, eine 
„Hierarchie“.11 Alle anderen Gläubigen werden zu „Laien“ in einem abwertenden Sinn.12 Die 
Fehlinterpretation der Deuteworte im Einsetzungsbericht bei der Eucharistiefeier als „Wand-
lungsworte“ führte dazu, dem Priester sogar Macht über Gott zuzusprechen. In seinem 
Schreiben an die Priester vom 18. Juni 2009 zum Jahr des Priesters zitiert Papst Benedikt 
XVI. zustimmend Johannes Maria Vianney, den Pfarrer von Ars, mit den Worten: „Oh, wie 
groß ist der Priester! ... Gott gehorcht ihm: Er spricht zwei Sätze aus, und auf sein Wort hin 
steigt der Herr vom Himmel herab und schließt sich in eine Hostie ein.“13 
 
3. Die Fehlentwicklungen in der Geschichte der Kirche und ihre Gründe 
 
Um eine Reform durchführen zu können, ist es unerlässlich, die Fehlentwicklungen zu er-
kennen und die Gründe zu suchen, die zu den Abweichungen von den ursprünglichen Vor-
gaben geführt haben. Die drei wichtigsten dürften folgende sein: 
 
a) „Vermassung“ („Anonymisierung“) der Gemeinden, Spaltung zwischen Klerus und Volk 
Der erste Grund liegt in dem großen Wachstum der Kirche in den Städten, auf das die junge 
Christenheit nicht vorbereitet war. Die örtlichen Gemeinden wurden immer größer, ohne dass 
sie in überschaubare Gemeinschaften unterteilt wurden. Um das Jahr 250, nach einigen 
Jahrzehnten mit relativ wenig Christenverfolgungen, gab es in Rom nach verschiedenen 
Schätzungen bis zu 30.000 Christen, die als eine einzige „Gemeinde“, die eigentlich eine 

                                                 
11 Zur Bedeutung von „Hierarchie“ in der Kirche vgl. Josef Freitag, Art. Hierarchie. I. Begriff. In: Lexikon 
für Theologie und Kirche3 5, 85: „Der von Pseudo-Dionysios Areopagites Ende des 6. Jahrhunderts in die 
christliche Theologie eingeführte Begriff bezeichnet ursprünglich (christlich-neuplatonisch) den Stufenweg 
von Gott zur Schöpfung und von ihr zurück zu Gott als heilige Urstiftung oder Grundprinzip zur Vereini-
gung bzw. Verähnlichung mit Gott, dem Ursprung und Ziel aller Schöpfung. Deshalb muss nach Pseudo-
Dionysios auch die Ordnung der Kirche als Abbild der Ordnung des Himmels und der geistig-kosmischen 
Ordnung, vor allem aber als Vermittlung und Vermittlerin des Heiles (der Vergöttlichung) hierarchisch 
gestuft sein.“ 
12 Zur Bedeutung von „Laie“ in der Kirche vgl. Jürgen Werbick, Art. Laie. I. Begriff. In: Lexikon für 
Theologie und Kirche3 6, 589f, hier 590: „Die Antike ordnete den Begriff eher den Begriffsfeldern idió-
tes (Bürger ohne öffentliches Amt, Ungebildeter) und plebs (einfaches Volk) zu. So setzt er sich seit 
dem 3. Jahrhundert als Bezeichnung der Nichtordinierten, später als ‚Restkategorie’ im Gegenüber zu 
geweihten Amtsträgern und Ordensleuten durch. Im 20. Jahrhundert kam es zu dem Versuch, diese 
‚negative’ Definition durch eine eher positive zu ersetzen. Für das Vatikanum II sind Laien ‚alle 
Christgläubigen ... mit Ausnahme der Glieder des Weihestandes und des in der Kirche anerkannten 
Ordensstandes, d. h. die Christgläubigen, die, durch die Taufe Christus einverleibt, zum Volk Gottes 
gemacht und des priesterlichen, prophetischen und königlichen Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig, 
zu ihrem Teil die Sendung des ganzen christlichen Volkes in der Kirche und in der Welt ausüben’ (Lu-
men gentium, Art. 31).“ – Auch dieser Versuch einer Aufwertung der „Laien“ im letzten Konzil hat sei-
ne Grenze darin, dass das gemeinsame Priestertum der nicht geweihten Gläubigen (eigentlich auch 
das der Angehörigen der Laienorden) dem Amtspriestertum wesentlich untergeordnet ist; vgl. Lumen 
gentium, Art. 10: „Der Amtspriester nämlich bildet kraft der heiligen Vollmacht, derer er sich erfreut, 
das priesterliche Volk heran und leitet es, er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer 
und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gott dar; die Gläubigen aber wirken kraft ihres königlichen 
Priestertums an der Darbringung der Eucharistie mit und üben es aus im Empfang der Sakramente ...“ 
[Denzinger-Hünermann 4126]). 
13 In einem Hirtenbrief vom 2. Februar 1905 schrieb der damalige Fürsterzbischof von Salzburg, Kar-
dinal Johannes Katschthaler, über „Die dem katholischen Priester gebührende Ehre“: „Einmal hat 
Maria das göttliche Kind zur Welt gebracht. Und sehet, der Priester tut das nicht einmal, sondern hun-
dert und tausendmal, sooft er zelebriert“ (zitiert nach D. Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papst-
tums und des römischen Katholizismus. Tübingen 41924, 497–499; hier 498). 
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riesige Pfarre war, vom Bischof geleitet wurden; mit mehreren Gottesdienststellen in den 
Stadtregionen, die von Presbytern betreut wurden.14 Die Kirche war damit zu einer anony-
men Großinstitution geworden, in der die Geschwisterlichkeit nicht mehr real erlebt wurde. 
Ihre Versammlungen wurden zu anonymen Massenveranstaltungen. Diese Menge  wurde 
nicht mehr durch die Beziehungen der Gläubigen untereinander zusammengehalten, son-
dern durch die Autorität der Amtsträger. Ab dieser Zeit wurde die Anrede „Bruder“ nur mehr 
für die Priester untereinander gebraucht. Die Priester wurden für die Gläubigen zu Vätern, 
die als Hirten eine Herde zu betreuen hatten. So entwickelte sich aus der Zerstreuung der 
Gläubigen die Spaltung zwischen Klerus und Volk. Nur in den Ordensgemeinschaften blieb 
das ursprüngliche Gemeindeideal und die Anrede als „Bruder“ oder „Schwester“ erhalten.15 
 
b) Ende des Erwachsenenkatechumenats (Kindertaufe als Basis der Zugehörigkeit) 
Weil die entsprechenden Gemeinden fehlten, gab es auch für die vielen, die in die Kirche 
aufgenommen werden wollten, kaum eine Möglichkeit, wirklich in den Glauben hineinzu-
wachsen, weil dieser am ehesten in einer lebendigen Gemeinde erfahren, eingeübt, gelebt 
und bezeugt werden kann. Der Katechumenat für Erwachsene als Vorbereitung auf die Tau-
fe wurde immer kürzer und oberflächlicher.16 Während es früher lebensgefährlich war, Christ 
zu werden, brachte es jetzt immer mehr Vorteile mit sich. Vor allem nach der konstantini-
schen Wende ließen sich sehr viele zwar in den Katechumenat aufnehmen, wollten sich aber 
erst auf dem Totenbett taufen lassen, um die hohen Anforderungen des Christseins nicht 
erfüllen zu müssen. Dazu kam noch die allgemein gewordene Praxis der Kindertaufe, die 
auch durch die augustinische Erbsündenlehre gerechtfertigt wurde; weil nach dieser Lehre 
die Kinder durch die Taufe vor der Hölle bewahrt werden mussten, falls sie frühzeitig ster-
ben. Es fehlten daher weithin die im Glauben erwachsenen Gläubigen, die selbst die Ver-
antwortung für das Leben der Gemeinden hätten übernehmen können. Die Kirche konnte 
sich nur mehr auf jene stützen, die innerhalb dieser anonymen Massenkirche Gemeinschaf-
ten mit persönlicher Entscheidung (Gelübden) nach entsprechender Vorbereitung (Noviziat 
und zeitliche Professzeit) bildeten oder in Priesterseminaren als „Ersatzgemeinden“ vorberei-
tet wurden, bei der Priesterweihe Verantwortung als „Hirten“ zu übernehmen. Sie galten und 
gelten immer noch als die wahren JüngerInnen Jesu. Die große Masse der Getauften 
verblieb eigentlich im Zustand von Taufkandidaten (Katechumenen), also im Glauben un-
mündig, und wurde vom Klerus betreut und geführt. Eine solche Kirche ist den Herausforde-
rungen einer religionskritischen und weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft nicht ge-
wachsen. 
 
c) Unkritische Übernahme von gesellschaftlichen Zuständen und geistigen Anschauungen 
Ein weiterer Grund für das Zurückbleiben der Kirche hinter dem biblischen Leitbild einer ge-
schwisterlichen Gemeinschaft, in der einzig Gott „Vater“ im patriarchalischen Sinn dieses 
Wortes genannt wird, war die Inkulturation des Christentums in eine heidnische Welt. Diese 

                                                 
14 Diese Schätzung beruht auf den überlieferten Zahlen der Kleriker und der Witwen, die versorgt wur-
den; vgl. Adolf Harnack, Die Mission und die Ausbreitung des Christentums. Leipzig 41924, II, 806: 
„Die römische Gemeinde hatte im Jahr 251 einen Klerus von 155 Personen (mit dem Bischofe), die sie 
unterhielt und ernährte, dazu über 1500 Witwen und Hilfsbedürftige. Ich möchte hiernach die Anzahl 
der zur katholischen Gemeinde in Rom gehörigen Christen nicht unter 30 000 veranschlagen.“ 
15 Vgl. Jean-Paul Audet, Priester und Laie in der christlichen Gemeinde. Der Weg in die gegenseitige 
Entfremdung. In: Der priesterliche Dienst. Bd. 1: Ursprung und Frühgeschichte. Mit Beiträgen von Alfons 
Deissler, Heinrich Schlier, Jean-Paul Audet. Freiburg i. Br. 1970 (Quaestiones Disputatae 46), 115–175. 
16 Vgl. Franz-Peter Tebartz-van Elst/Balthasar Fischer, Art. Katechumenat. I. Historisch. In: Lexikon für 
Theologie und Kirche3 5, 1318–1321; hier 1320. 
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bringt notwendig die Gefahr einer gesellschaftlichen Anpassung mit sich, der die Kirche in 
wichtigen Bereichen auch erlegen ist. Zum Teil lässt sich das aus der Notwendigkeit verste-
hen, eine größer werdende Gemeinschaft nach ihrer charismatischen Anfangszeit zu institu-
tionalisieren; da war die Versuchung groß, bestehende weltliche Strukturen zu übernehmen, 
anstatt eigene zu entwickeln, die dem biblischen Leitbild einer geschwisterlichen Kirche ent-
sprochen hätten. So kam es zur Übernahme patriarchalischer Strukturen in den Gemein-
den17 und zur Angleichung der Gesamtkirche an die staatliche und feudale Ordnung, wodurch 
die Kirche zur Staatskirche wurde und sich dem Staat anpasste in einer „Parallelisierung von 
Reichsverwaltung und kirchlicher Ämterstruktur“18. 
 
In diesem Inkulturationsprozess war die Kirche nicht kritisch genug, sondern übernahm man-
ches Gedankengut, das dem Neuen Testament nicht entspricht. Dazu gehörte die religiöse 
Vorstellung, dass es Priester als Heilsmittler brauche, die als Beauftragte Gottes zwischen 
diesem und den Gläubigen stehen und deren Opfer Gott darbringen, um ihn zu versöhnen. 
Ferner übernahm die Kirche durch ihre philosophisch gebildeten Theologen die spezifisch 
griechisch-platonische Lehre, dass der Mensch nur zur Strafe für seine Vergehen in diese 
irdisch-materielle Welt verbannt sei, aber eigentlich dazu bestimmt ist, vergöttlicht und da-
durch von seiner Endlichkeit befreit zu werden. Athanasius, der als Vater der Orthodoxie gilt, 
drückt das in dem klassisch gewordenen Satz aus: „Gott ist Mensch geworden, damit wir 
Götter werden“.19 Auf diesem Hintergrund wird mit den Worten des Kirchenlehrers Gregor 
von Nazianz im Katechismus der Katholischen Kirche gesagt: „Der Priester ... wird vergött-
licht und soll vergöttlichen“ (Nr. 1589). Darauf beruht auch die Lehre, dass die Kirche an der 
göttlichen Unfehlbarkeit Jesu Christi teilhat und daher im Papst und den Bischöfen unfehlbar 
ist.20 Demnach wird eine Korrektur der geltenden Lehren der Kirche undenkbar.21 

                                                 
17 Vgl. Jürgen Werbick, Kirche. Ein ekklesiologischer Entwurf für Studium und Praxis. Freiburg i. B. 
1994, 195. 
18 Jürgen Werbick, Art. Laie. II. Historisch-theologisch. In: Lexikon für Theologie und Kirche3 6, 590–
592; hier 590. 
19 Athanasius, Oratio de Incarnatione Verbi 54 (PG 25, 191). Vgl. Karl-Heinz Ohlig, Fundamentalch-
ristologie. Im Spannungsfeld von Christentum und Kultur, München 1986, 153f.: „Dem hellenistischen 
Daseinsverständnis lag – strukturell – die Überzeugung zugrunde, dass Gott, Mensch, Welt im letzten 
Eines sind, die faktische Mannigfaltigkeit und auch die (oft dualistisch erlebten) Entzweiungen, an 
denen der Mensch leidet, einen unglückseligen und somit zu überwindenden Aggregatzustand des 
Einen darstellen. ... Die Heilshoffnung richtete sich also darauf, dass dieser Unheilszustand aufgeho-
ben wird, der Mensch die endlichen Bedingungen, oft: die Verknüpfung an die Materie, hinter sich 
lässt und sich mit dem Göttlichen verbindet. Der naturalen Wendung der menschlichen Un-
heilserfahrung entsprach eine ebensolche Sicht der Erlösung im Sinne wenigstens tendenziell mo-
nistischer Vergöttlichung. ... Nur wenn hellenistisch denkende Menschen im Christentum ihre Heils-
hoffnung artikuliert und erfüllt sahen, konnte eine Missionierung dieser Kultur gelingen. Das Christen-
tum hat diese Herausforderung angenommen: Von den späteren Schriften des Neuen Testaments 
über die ‚Apostolischen Väter’ und Apologeten führt ein – nicht geradliniger, aber konsequenter – Weg 
hin zur alexandrinischen Theologie, in der die Vergöttlichungssehnsucht ihren prägnantesten Aus-
druck gefunden hat.“ 
20 Vgl. die Erklärung der Glaubenskongregation „Mysterium ecclesiae“ vom 24. Juni 1973 und den 
Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 889f. Zu welchen Folgerungen das führen kann, zeigt die 
Antwort von Bischof Dr. Kurt Krenn (Diözese St. Pölten) bei der Sendung „Runder Tisch“ im Zweiten Pro-
gramm des Österreichischen Fernsehens am 7. Juni 1993 auf die Frage des Moderators, was passieren 
müsste, dass er einmal über Korrekturen von seiner Seite nachdenke: „Da müsste der liebe Gott abdan-
ken, denn ich vertrete die Wahrheit, die Gott uns gibt.“ 
21 Zum Zusammenhang der Unfehlbarkeits- mit der Vergöttlichungslehre vgl. Paul Weß, Wahrer 
Mensch vom wahren Gott. Eine Antwort auf das Buch „Jesus von Nazareth“ Papst Benedikts XVI. In: 
Karl Kardinal Lehmann, Christoph Kardinal Schönborn, Adolf Holl u. a., „JESUS VON NAZARETH“ 
kontrovers. Rückfragen an JOSEPH RATZINGER. Berlin 2007, 65–84; hier 79–81. Zur Kritik an der 
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d) Legitimierung der so entstandenen hierarchischen Strukturen durch unfehlbare Lehren 
So kam es durch kirchliche Fehlentwicklungen und durch die unkritische Übernahme frem-
den Gedankenguts zur Bildung hierarchischer Strukturen und deren Legitimierung durch eine 
unveränderliche kirchliche Lehre. Aus den „Älteren“ und „Aufsehern“ wurden geistliche Väter, 
die im Namen Gottes die Herde zu weiden haben. Das gilt auch vom Zweiten Vatikanum, wo 
es heißt: „Christus, der Herr, hat, um das Volk Gottes zu weiden und ständig zu mehren, in 
seiner Kirche verschiedene Dienste eingesetzt, die auf das Wohl des ganzen Leibes ausge-
richtet sind. Denn die Diener, die über heilige Vollmacht verfügen, dienen ihren Brüdern, da-
mit alle ... zum Heil gelangen ...“ (Lumen gentium, Art. 18). Statt dass die Gläubigen einan-
der und für ihre Umgebung Hirten und in diesem Sinn auch Priester sind, werden sie als 
Schafe angesehen, die von den amtlichen Priestern zu weiden sind. Diese hierarchische 
Pyramide kulminiert im obersten Hirten über alle Hirten und Gläubigen, dem Papst (Lumen 
gentium, Art. 22). Schematisch sieht das so aus: 
 

 
 

Kirche als egalitäre Communio nur auf den jeweiligen Ebenen, nicht universal. 

Zusammenhalt durch hierarchische Leitung an Christi beziehungsweise Gottes statt. 

Gleichsetzung von Amtspriestertum und Amt der internen Leitung (außer in  Laienorden). 

Amtspriester, Bischöfe und Papst  repräsentieren Christus beziehungsweise Gott. 

 
4. Warum dem letzten Konzil die nötige Reform der Kirchenstrukturen nicht gelingen konnte 
 
Damit haben wir schon den ersten und wichtigsten Grund genannt, warum es dem Zweiten 
Vatikanum nicht gelingen konnte, die Strukturen der Kirche nach dem Maßstab des Neuen 
Testaments zu erneuern.22 Bereits in der Eröffnungsansprache hat Papst Johannes XXIII. 
erklärt, dass zwar die „Aussageweise“ der kirchlichen Lehre geändert werden kann, nicht 

                                                                                                                                                         

von diesen platonisch-hellenistischen Verstehensvoraussetzungen geprägten dogmatischen Christo-
logie vgl. Paul Weß, War Jesus „wirklich als Mensch Gott“? Für eine Revision der dogmatischen 
Christologie. In: „JESUS VON NAZARETH“ in der wissenschaftlichen Diskussion. Hg. Hermann Hä-
ring. Berlin/ Wien 2008, 125–146. 
22 Vgl. Paul Weß, Papst im Dilemma (s. Anm. 10) 81–92. 
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aber ihr Inhalt.23 Daher wagte in Fragen der Kirchenstrukturen niemand, an inhaltliche Kor-
rekturen auch nur zu denken. 
  
Das galt auch für das Konzil selbst. Diese höchste Kirchenversammlung wird vom Papst ein-
berufen, der auch bestimmt, worüber diskutiert werden darf, und jederzeit durch Anweisun-
gen „von höchster Stelle“ eingreifen kann sowie alle Beschlüsse genehmigen muss. Ein sol-
ches Konzil hat in Wirklichkeit nur eine beratende Funktion, ist kein Gegengewicht zum Pri-
mat des Papstes. 
  
Schließlich hatte das Konzil zwar eine vage Vision von Kirche als „Communio“, die auch ent-
sprechende Erwartungen weckte,24 aber keine konkreten Vorstellungen, wie eine geschwis-
terliche Großkirche strukturiert sein müsste und welche Aufgaben die Ämter in ihr haben soll-
ten. Vielmehr ist von der Kirche als „hierarchischer Communio“ die Rede.25 Daher konnte es 
nicht ernsthaft darüber nachdenken, welche Schritte nötig wären, um eine entsprechende 
Erneuerung der Kirche zu erreichen. Umso mehr müssen wir uns nun der Frage zuwenden, 
worin die Alternative zur derzeitigen Struktur bestehen könnte und wie sie zu verwirklichen 
wäre. 
 
II. Zielsetzung der nötigen Strukturreform 

 
5. Gläubige geschwisterliche (Basis-)Gemeinden als Grund-Einheit von Kirche (Joh 13,35f) 
 
Geschwisterliche Entscheidungsstrukturen setzen geschwisterliche Lebensstrukturen vor-
aus. Von dieser Annahme ausgehend, müssen wir zuerst die nötige Reform der kirchlichen 
Lebensstrukturen ins Auge fassen. Geschwisterlichkeit erfordert persönliche Beziehungen in 
einem überschaubaren Rahmen. Das Vermächtnis Jesu lautet: „Wie ich euch geliebt habe, 
so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: 
wenn ihr einander liebt“ (Joh 13,35). Das verlangt von den Christen, in gegenseitiger Liebe 
einander zu begegnen und zu vertrauen. Sonst können Menschen sich nicht auf eine ver-

                                                 
23 Vgl. Anm. 2. 
24 Nach dem Wiener Weihbischof Helmut Krätzl, der das Konzil miterlebte, „kann man zwei Kirchenbil-
der aus ‚Lumen gentium’ herauslesen, wieder ein stärker hierarchisch geprägtes, oder ein Communi-
omodell, wie es dem Selbstverständnis der Kirche im 1. Jahrtausend entspricht. Das Nebeneinander 
dieser beiden Kirchenbilder, die in sich ‚unversöhnlich’ sind, ist aber die Ursache für zahllose Konflikte 
in der nachkonziliaren Phase der Kirche“ (ders., Im Sprung gehemmt. Was mir nach dem Konzil noch 
alles fehlt. Mödling ²1998, 173f). Auch Krätzl räumt ein, dass der Papst auf Drängen einer kollegiali-
tätsfeindlichen Minderheit der Konzilsväter, ohne dass die Mehrheit etwas dagegen tun konnte, eine 
verbindliche Auslegung der Texte hinzufügte, die das hierarchische Kirchenbild fixierte. Dieses findet 
sich aber bereits in „Lumen gentium“, Art. 22 und 25 (Denzinger-Hünermann 4146 und 4149). Von 
einem gleichberechtigten „Nebeneinander“ dieser zwei Kirchenbilder im Konzil kann also keine Rede 
sein. Nach den obigen Überlegungen müsste man sagen, dass die Mehrheit der Konzilsväter gerade 
in dieser zentralen Frage zwar einen „Sprung“ auf eine erneuerte Kirche hin machen wollte und auch 
Visionen hatte, wohin er gehen sollte; dass aber die Kirche schon im Konzil nicht abspringen konnte, 
weil dieses sich an die bisherigen Lehren gebunden wusste und dem Primat des Papstes unterstellt 
war. Die Kirche war bereits im Konzil am Springen gehindert, sie wurde nicht erst nachträglich im 
Sprung gehemmt. Wer mit festgebundenen Füssen springen will, fällt hin. 
25 Der im Zweiten Vatikanum an sechs Stellen (Lumen gentium, Art. 21f; Nota praevia, Art. 2; „Christus 
Dominus“, Art. 5; „Presbyterorum ordinis“, Art. 7 und 15) – vorwiegend für die Stufung des Amtes – 
verwendete Ausdruck „Communio hierarchica“ beinhaltet keine Versöhnung von Communio und Hie-
rarchie. Vgl. Bernd J. Hilberath, Kirche als communio. Beschwörungsformel oder Projektbe-
schreibung? In: Theologische Quartalschrift 174 (1994) 45–65; ders., Communio hierarchica. Histori-
scher Kompromiss oder hölzernes Eisen? In: Theologische Quartalschrift 177 (1997) 202–219. 
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pflichtende Gleichrangigkeit einlassen. Daher muss eine geschwisterliche Kirche aus ge-
schwisterlichen Gemeinden bestehen, in denen man einander beim Namen kennt (nach 3 
Joh 15). Diese Gemeinden bilden die Basis- oder Grundeinheit einer Kirche, in der prinzipiell 
alle Geschwister sind, was aber faktisch nur durch Untergliederung möglich ist.26 
  
Weil man in einer solchen Gemeinde einander beim Namen kennen und lieben soll, ist damit 
eine Grenze ihrer Größe vorgegeben. Diese liegt erfahrungsgemäß bei etwa 70 bis 100 Er-
wachsenen, je nach der Häufigkeit der Versammlungen. Eine Gemeinde muss daher geteilt 
werden, wenn man nicht mehr merkt, wenn jemand fehlt; wenn er oder sie also nicht abgeht.27 
Aber auch eine solche Gemeinde muss noch untergliedert sein in kleinere Runden, die sich in 
den Häusern treffen. Vertreter dieser Runden bilden dann einen Verbindungskreis, das Lei-
tungsteam der Gemeinde.28 Die gegenseitige personale Liebe zwischen den Gläubigen, die 
einander nicht ausgesucht haben, kann dann zum vorrangigen Erfahrungsraum der Liebe Got-
tes werden, von der sie ermöglicht und getragen ist. Solche Gemeinden sind selbst Sakrament 
der Liebe Gottes, das Grundsakrament für die einzelnen Sakramente, die ohne diesen Hinter-
grund als bloße Zeremonien missverstanden und unglaubwürdig werden. Die Pfarreien als von 
Priestern und jetzt auch von einigen Laien betreute Seelsorgeeinheiten sind noch keine solchen 
Gemeinden, könnten aber der Raum sein, in dem sich solche Gemeinschaften bilden, in denen 
die Gläubigen einander Hirten sind. 29 
 
Eine Reform der Kirche durch den Aufbau von Basisgemeinden kann nicht durch ein Konzil von 
oben verordnet, sondern von diesem nur angeregt und gefördert werden. Das Verständnis der 
Bischöfe für diesen Schritt wird aber nur wachsen können, wenn sie selbst entsprechende Er-
fahrungen vom Leben in Gemeinden gemacht haben. Auch die größeren Einheiten der Kirche – 
Diözesen, Landes- und kontinentale Kirchen sowie die Gesamtkirche – können diese geschwis-
terliche Struktur nur dann verwirklichen, wenn sie durch Gremien geleitet werden, die aus Per-
sonen bestehen, die selbst die Grunderfahrung von Gemeinde gemacht und gemeinsame Ent-
scheidung eingeübt haben. Außerdem dürfen diese Gremien die oben beschriebene Größe, in 
der noch persönliche Begegnungen zwischen allen möglich sind, nicht überschreiten. 
 
6. Persönliche Glaubensentscheidung nach einem (nachgeholten) Erwachsenenkatechumenat 
 
Eine solche Gemeinde kann nur von im Glauben mündigen Christen gebildet werden. Zu sol-
chen kommt es nicht dadurch, dass als Säuglinge getaufte und als Kinder gefirmte Menschen 
erwachsen geworden sind. Denn diese müssen damit noch nicht im Glauben erwachsen ge-
worden sein, eine mündige Glaubensentscheidung getroffen haben. Diese verlangt auch von 
den schon im Kindesalter Getauften eine entsprechende Auseinandersetzung mit dem zu-
nächst übernommenen Glauben, sie entsteht nicht von selbst. Die Kirche muss sich ernsthaft 

                                                 
26 „Basis“ wird hier nicht verstanden als eine (die unterste) soziale Schicht und auch nicht als Gegen-
über zur Hierarchie („Kirche von unten“), sondern als die nötige Grundlage dafür, dass die Kirche ihr 
Wesen als geschwisterliche Glaubensgemeinschaft verwirklichen kann. Vgl. Paul Weß, Was heißt 
eigentlich „Basis“-Gemeinde? In: ders., Und behaltet das Gute. Beiträge zur Praxis und Theorie des 
Glaubens. Mit einem Geleitwort von Kardinal Franz König. Thaur 1996, 75–82.  
27 Vgl. Paul Weß, Gemeindekirche – Zukunft der Volkskirche. Der Lernweg einer Pfarrgemeinde. Wien 
1976, 56–58; und ders., Zur Frage der Notwendigkeit und Größe einer geschwisterlichen Gemeinde. 
Eine Antwort auf Norbert Brox. In: ders., Und behaltet das Gute (s. Anm. 26) 45–48. 
28 Vgl. Paul Weß, Gemeindekirche – Zukunft der Volkskirche (s. Anm. 27) 53–56. 
29 Vgl. auch Karl Rahner, Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance (Herderbücherei 446). 
Freiburg i. Br. 1972, 115–126. 
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die Frage stellen lassen, ob es mit der Religionsfreiheit vereinbar ist, erwachsene Menschen 
nur auf Grund der Taufe, die ihnen als Kindern gespendet wurde, zu Gläubigen zu erklären, wie 
das im Kirchenrecht geschieht (CIC can. 204/§ 1; im folgenden Kanon wird das indirekt korri-
giert). Im Unterschied zum Volk Gottes des Alten Testaments wird man in die Kirche nicht ein-
fach hineingeboren, sondern soll ihr in Freiheit angehören, weil man das Gesetz Gottes im ei-
genen Herzen erkannt und bejaht hat.30 Das besagt keine grundsätzliche Ablehnung der Kin-
dertaufe. Aber diese verlangt nach einer Ergänzung, nach einer Vervollständigung durch eine 
persönliche und ausdrückliche Glaubensentscheidung im Erwachsenenalter nach einem nach-
geholten Katechumenat. Eine Firmung im Kindesalter reicht dafür nicht aus. Außerdem ist die 
Intention der Firmung nicht die Erwachsenentauferneuerung, sondern die Sendung der Getauf-
ten zum Zeugnis und zum Wirken in Kirche und Gesellschaft; andernfalls hätte die Firmung 
jener, die als Erwachsene getauft werden, keinen Sinn. 
 
Solange die Kirche sich nicht zu diesem mühsamen Schritt der Erneuerung im Sinn des Neuen 
Testaments durchringt, bleiben die Gemeinden generell im Zustand der Vorbereitung ihrer Glie-
der auf ein persönliches und verbindliches Glaubensbekenntnis. Damit bleibt der Amtspriester 
das Gegenüber dieser Gemeinde, die sich eigentlich noch in einem Katechumenatszustand 
befindet. 
  
7. Rückbesinnung auf den biblischen Glauben, Ausscheiden zeitbedingter falscher Elemente 
 
Um geschwisterliche Entscheidungsstrukturen in der Kirche verwirklichen zu können, ist eine 
Revision ihrer Lehre über ihre hierarchische Gliederung, über das Priester-, Bischofs- und 
Papstamt erforderlich. Weil dieses derzeitige Selbstverständnis der Kirche durch geschichtlich 
bedingte, aber bibelfremde Komponenten mitbestimmt wurde, müssen diese aus ihrer Lehre 
ebenso ausgeschieden werden wie manche zeitbedingte Vorstellungen aus der Bibel. Karl Rah-
ner schreibt dazu: „Die Regeln der biblischen Hermeneutik, die seit der Aufklärung langsam 
ins reflexe Bewusstsein der Kirche gekommen sind und heute nach einer langen und schwie-
rigen Entwicklung auch vom Lehramt der Kirche ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt 
worden sind, müssen auch ... als Regeln der Interpretation der Lehren des späteren Lehram-
tes gesehen und anerkannt werden.“31 Für die Zukunft „wird man nicht daran zweifeln kön-
nen, dass auch die Glaubens- und Dogmengeschichte der Kirche Veränderungen mit sich 
bringen wird, die wir uns heute noch kaum vorstellen können“32. 
  
Das gilt nach unseren obigen Überlegungen sowohl für die innere Spaltung zwischen Klerus 
und Volk als auch für die dadurch und durch die Angleichung an die Gesellschaft entstandene 
patriarchalisch-hierarchische Struktur der Katholischen Kirche sowie für den Anspruch der kirch-
lichen Amtsträger auf Teilhabe an der göttlichen Unfehlbarkeit. Die notwendigen Korrekturen 
bedeuten nicht, in das andere Extrem eines Relativismus zu fallen, den Papst Benedikt XVI. mit 
                                                 
30 Vgl. Martin Bubers Ausführungen zum Unterschied zwischen Judentum und Christentum: „Die zwei 
Glaubensweisen stehen einander also auch hier gegenüber. In der einen ‚findet sich’ der Mensch im 
Glaubensverhältnis, in der andern ‚bekehrt er sich’ zu ihm. Der Mensch, der sich darin findet, ist primär 
Glied einer Gemeinschaft, deren Bund mit dem Unbedingten ihn mit umgreift und determiniert; der 
Mensch, der sich zu ihm bekehrt, ist primär ein Einzelner, zu einem Einzelnen Gewordener, und die Ge-
meinschaft entsteht als Verband der bekehrten Einzelnen.“ (Martin Buber, Zwei Glaubensweisen. In: 
ders., Werke. Bd. 1: Schriften zur Philosophie. München – Heidelberg 1962, 651–782; hier 654). 
31 Karl Rahner, Dogmen- und Theologiegeschichte von gestern für morgen, in: ders., Schriften zur Theo-
logie 13, 11–47; hier 33. 
32 Ebd. 43. 
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Recht zurückweist.33 Diese Reform kann sich nicht darauf beschränken, das bestehende Sys-
tem abzulehnen, sondern muss in erster Linie das Leben der Kirche in den Gemeinden erneu-
ern und dann auf dieser Grundlage eine geschwisterliche Entscheidungsstruktur als positive 
Alternative entwickeln. Um diese geht es nun: 
 
8. Revision der Entscheidungsstruktur und Amtsvollmachten nach dem Prinzip der Einmütigkeit 
 
a) Das Prinzip der Einmütigkeit und sein Unterschied zu anderen Entscheidungsstrukturen 
Stellen wir uns einmal Geschwister vor, deren Eltern unerwartet gestorben sind und keine tes-
tamentarischen Anweisungen über das Erbe hinterlassen haben, und die jetzt darüber ent-
scheiden müssen, ob sie den elterlichen Betrieb weiterführen oder verkaufen sollen, wer im 
ersten Fall die Führung übernehmen soll usw. Können wir uns denken, dass das nach der Me-
thode der Mehrheitsentscheidung geht, ohne dass alle mit jeder der Lösungen, über die abge-
stimmt werden soll, einverstanden sind? Dass also die Mehrheit entscheidet, wer nur den ge-
setzlichen Pflichtteil erhält, falls ein solcher überhaupt vorgeschrieben ist? Oder lassen sich 
diese Fragen nach der Methode des „kleinsten gemeinsamen Nenners“ lösen (nach dem Motto, 
das ich einmal als Antwort auf diese Frage erhielt: „Das ist ganz einfach: Gemeinsam ist uns 
das, dem jeder locker zustimmen kann“)? Wie soll das funktionieren, wenn es zu realen Be-
schlüssen – nicht nur zu Theorien – kommen soll? Oder genügt es, mit demokratischer Mehr-
heit einen Leiter oder eine Leiterin zu wählen, der oder die aber keine Entscheidungskompeten-
zen hat, sondern nur Vorschläge machen und gut zureden darf? Auch die Forderung nach mehr 
Dialog in der Kirche gibt keine Antwort auf die Frage, wie letztlich die Entscheidungen zustande 
kommen sollen.34 – Diese Varianten sind in den verschiedenen Vorschlägen für die Entschei-
dungsstruktur in einer künftigen Kirchenverfassung zu finden.35 Sie genügen offensichtlich nicht 
für eine geschwisterliche Gesinnungs- und Lebensgemeinschaft.  
 
Vermutlich denken jetzt manche: Die Kirche hat doch selbst auf großen Konzilien über Glau-
bensfragen entschieden, also gibt es doch die Mehrheitsdemokratie in der Kirche. Darauf ist zu 
antworten: Mehrheiten bilden sich oft auf sehr fragwürdige Weise, durch gute Redner oder 
durch Gruppendruck, während kritische Stimmen lästig fallen und meist in der Minderheit sind. 
Die Entscheidungen der ersten Konzilien kamen unter großem Druck des Kaisers zustande, der 
in der Kirche mehr Macht hatte als der Papst heute und die Konzilsbeschlüsse mit Gewalt 
durchsetzte; jene Bischöfe, die abweichender Meinung waren, wurden von ihm in die Verban-
nung geschickt. Einzelne Bischöfe versuchten mit verschiedenen, auch unmoralischen Mitteln, 
den Kaiser auf ihre Seite zu ziehen und seine Zustimmung zu ihrer Position zu erreichen.36 Die 
                                                 
33 Vgl. Paul Weß, Glaube zwischen Relativismus und Absolutheitsanspruch. Beiträge zur Traditionskri-
tik im Christentum. Mit einer Antwort von Hans-Joachim Schulz. Wien – Berlin 22008, 21–37. 
34 Zur Problematik und den Grenzen der Demokratie im Staat und in der Kirche vgl. Paul Weß, Einmü-
tig. Gemeinsam entscheiden in Gemeinde und Kirche. Thaur 1998, 54–67; zum Ungenügen des Dia-
logs als Entscheidungsstruktur vgl. ebd. 27–29. 
35 Vgl. „Herdenbrief“ 2: MACHT KIRCHE. Wenn Schafe und Hirten Geschwister werden. Hg. Plattform 
„Wir sind Kirche“. Reihe der Plattform „Wir sind Kirche“, Bd. 6. Thaur 1998; hier bes. 10–14 und 223–
231. Vgl. auch die Kritik ungenügender Formen gemeinsamer Entscheidungsfindung in Paul Weß, 
Einmütig (s. Anm. 34) 27–67. 
36

 Vgl. die Schilderung der Methoden Kyrills, des Bischofs von Alexandrien, beim Kaiser die Anerken-
nung des Konzils von Ephesus, das Nestorius verurteilt hatte, zu erreichen, bei Reinhard M. Hübner, 
Die eine Person und die zwei Naturen – Der Weg zur Zweinaturenlehre. In: Das Wesen des Christen-
tums. Hg. Jan Rohls, Ludwig Mödl und Gunther Wenz (Münchener Theologische Forschungen 1). 
Göttingen 2003, 139–168; hier 146f: „Dem geschickten Taktiker Kyrill aber, der den Vorsitz auf der 
ökumenischen Synode von Ephesus 431 usurpiert hatte, dessen Synode vom Kaiser Theodosius II. 
für rechtswidrig und nichtig erklärt, dessen Verurteilung und Absetzung als Häretiker (durch die Ge-
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Beschlüsse dieser Konzilien haben zu großen Spaltungen innerhalb der Christenheit geführt, 
die bis heute nicht behoben sind, und haben darüber hinaus noch Konflikte mit anderen Religi-
onen erzeugt oder verschärft. Es gab auch falsche Konzilsentscheidungen ohne kaiserliche 
oder päpstliche Einflussnahme. So beschloss das Konzil von Konstanz, das sich über den 
Papst stellte, die Verbrennung von Jan Hus, dem vorher freies Geleit zugesagt worden war. 
Das Konzil von Trient fixierte die Spaltung der Kirche, anstatt sie zu überwinden. Das Dogma 
von der päpstlichen Unfehlbarkeit hat auf dem Ersten Vatikanum der Papst selbst verkündet, 
aber mit Zustimmung der Mehrheit des Konzils; die Minderheit, deren Einwände nicht berück-
sichtigt worden waren, reiste vorher ab. Auf dem Zweiten Vatikanum wurde die große Zustim-
mung oft durch mehrdeutige Kompromissformeln erreicht und damit der Konflikt in die Zeit nach 
dem Konzil verlegt. 
 
Eine geschwisterliche Einigung mehrerer Menschen auf gleicher Ebene, also ohne Herrschaft 
einer Mehrheit über eine Minderheit und ohne das Machtwort einer übergeordneten Instanz, 
kann nur nach dem Prinzip der Einmütigkeit erfolgen. Denn wirkliche Miteinanderverantwortung, 
in der sich niemand auf die anderen ausreden kann, ist wesentlich mehr als Mitverantwortung. 
Das bedeutet: Wenn in einer Gruppe in gemeinsamer Letztverantwortung entschieden werden 
soll, haben alle die Entscheidung so ernst zu nehmen, als ob sie sie allein treffen und verant-
worten müssten (dürfen sich nicht hinter der Mehrheit oder den anderen verstecken oder die 
Verantwortung dem Leiter überlassen). Wenn es dennoch zu einer gemeinsamen Lösung 
kommen soll, die alle mittragen können, selbst wenn sie sie nicht für die beste halten, dann 
kann weder der Leiter noch eine Mehrheit (auch nicht eine qualifizierte) das letzte Wort haben, 
sondern alle müssen miteinander zu einer einmütigen Entscheidung gelangen.37 Diese bleibt 
auf Grund der menschlichen Begrenztheit immer offen für Korrekturen, ist aber dennoch ver-
bindlich, bis nötigenfalls eine bessere Lösung gefunden wird. Die dafür notwendige Überein-
stimmung in der Grundgesinnung (primäre Einmütigkeit „im Geist“) und in den konkreten Be-
schlüssen in den Sachfragen (sekundäre Einmütigkeit in den gemeinsamen Entscheidungen) 
unterscheidet sich wesentlich vom Prinzip der (starren) Einstimmigkeit, nach dem eine Minder-
heit oder ein Einzelner durch ein Veto jedes Anliegen blockieren kann, ohne dass die anderen 
Glieder des Kollegiums etwas dagegen unternehmen können. Eine solche Blockade ist ausge-
schlossen, wenn sich alle unter den Anspruch der Einmütigkeit stellen. 
  
Ausdrücklich sei noch darauf hingewiesen, dass Menschen, die in Freiheit diesen Anspruch der 
Einmütigkeit auf sich nehmen, sich damit unter die Herrschaft Gottes stellen, auch wenn ihnen 
dies nicht bewusst ist. Denn sie gehen davon aus und glauben daran, dass diese Möglichkeit 
einer Einigung auf gleicher Ebene besteht und ihnen auch zugetraut wird, ohne dass sie diese 
Fähigkeit für sich oder die anderen geschaffen hätten. Einmütigkeit verlangt also nicht nur ge-

                                                                                                                                                         

gensynode des Johannes von Antiochien) von eben diesem Kaiser bestätigt worden war, gelang es in 
den Jahren danach, nicht nur den Bischofsthron von Alexandria wieder zu erlangen, sondern auch 
sein schismatisches Konzil (das den Nestorius wegen seiner Zwei-Naturenlehre verurteilt hatte) mit 
Hilfe unermesslicher Bestechungsgelder, die an den Kaiserhof gingen, und durch den Druck demonst-
rierender Konstantinopler Mönche als heiliges, ökumenisches Konzil durchzusetzen. (Es ist unser 3. 
ökumenisches Konzil.) Die Anerkennung des römischen Papstes Sixtus, des Nachfolgers des 432 
gestorbenen Coelestin, hat sich Kyrill durch ein geschicktes sprachliches Täuschungsmanöver er-
wirkt.“ Ebd. 147, Anm. 16, nennt Hübner als Beleg dafür „die Auflistung der Geschenke und Geld-
summen im Directorium Kyrills für seinen Archidiakon Epiphanius (Acta Conciliorum Oecumenicorum 
I, 4, S. 222–225)“. 
37 Vgl. Paul Weß, Einmütig (s. Anm. 34)  67–71 und 265–274. 
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genseitig einen Vertrauensvorschuss oder ein Vertrauen, sondern auch gegenüber Gott, dem 
Grund unseres Daseins. Eine trotz Krisen erreichte Einmütigkeit ist ein Ort der Gotteserfahrung. 
 
b) Leitungsamt als Zeichen und Werkzeug der Einmütigkeit in operationaler Gleichrangigkeit 
Um zu dieser Einmütigkeit in der gemeinsamen Entscheidung zu finden, braucht es in der Ge-
meinde oder im Gremium einen bevollmächtigten Amtsträger – immer Mann oder Frau gemeint 
– , der nicht bloß nach dem Belieben der Mehrheit des Kollegiums (als unverbindlich akzeptier-
ter Mediator oder Berater), sondern mit der nötigen Vollmacht auf eine gemeinsame Lösung 
hinarbeitet, die er allen und so auch sich selbst zumutet und abverlangt (auch ein kleines Team 
von zwei oder drei Personen kann diese Aufgabe wahrnehmen). Um dieses Ziel zu erreichen, 
entwickelt die Leitungsperson – durchaus mit Hilfe aller – einen Vorschlag (oder übernimmt 
einen solchen) und konfrontiert alle damit, legt dann nötigenfalls den Entwurf mehrmals in ver-
besserter Form vor, bis alle ihm zumindest auf der Basis zustimmen, dass sie ihn mit ihrem 
Gewissen vereinbaren können (auch wenn sie eine andere Lösung für besser halten). Um die-
se Aufgabe erfüllen zu können, muss ein solcher Leiter für diesen Prozess der Entscheidungs-
findung im Kollegium in einer verfahrensbedingten – „operationalen“ – Gleichrangigkeit mit dem 
übrigen Gremium von eins zu eins stehen und sich mit den anderen partnerschaftlich einigen. 
Wenn er über dem übrigen Gremium stünde und das letzte Wort hätte, könnte er diesem seine 
Lösung aufzwingen und wäre kein (gleichrangiges) Glied des Kollegiums mehr. Wenn er als 
eine Art Moderator unter dem Gremium stünde oder nur eine Stimme im Gremium hätte wie 
jeder andere (wenn auch als Primus inter Pares, als Ehrenvorsitzender oder Diskussionsleiter), 
könnte er den anderen nur gut zureden, aber sie nicht wirksam zu einer gemeinsamen Lösung 
herausfordern. Jenseits dieser zwei Extreme soll der Leiter der eine Pol einer werdenden ge-
meinsamen Entscheidung sein, sozusagen der amtliche „Reibebaum“, an dem die anderen ihre 
Argumente überprüfen können, und er die seinen an ihnen. Schematisch sieht das so aus:38 
 
                             Hierarchie                                               Einmütigkeit 
 
                              Leiter(in)                                                     GOTT 
                        an Stelle Gottes                                           einziger Herr 
 
 
 
 
 
 
     
 
                             Kollegium                                   Leiter(in)     –     übriges Kollegium 
 
 
c) Amtspriestertum im Dienst der Einmütigkeit mit der Gesamtkirche und mit Jesus Christus 
Das interne Leitungsamt in den einzelnen Gemeinden, Teilkirchen und im Bischofskollegium ist 
mit dem amtlichen Priestertum nicht identisch, auch wenn beide Aufgaben oft von derselben 

                                                 
38 Die Bibelgemäßheit dieser Synthese ergibt sich am deutlichsten aus der Zusammenschau von Mt 
16,19 und 18,18. Vgl. Paul Weß, Papstamt jenseits von Hierarchie und Demokratie. Ökumenische 
Suche nach einem bibelgemäßen Petrusdienst. Mit Beiträgen von Ulrich H. J. Körtner und Grigorios 
Larentzakis. Münster ²2009; und die Rezension dieses Buches durch Hildegard Grätz – Bernd Jochen 
Hilberath, Forschungsbericht Schwerpunkte und Tendenzen in der Ekklesiologie (III). IV. Petrusdienst 
und Primat. In: Theologische Quartalschrift 187 (2007) 234– 245; hier 241f. 
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Person ausgeübt werden. Das ergibt sich schon daraus, dass es keine Weihe für das Amt des 
Papstes gibt, obwohl dieser das umfassendste interne Leitungsamt in der Kirche innehat. Das-
selbe zeigt sich auch am Beispiel der Oberen in Laienorden, etwa einer Äbtissin; wenn also in 
Pfarren, die keinen eigenen Pfarrer haben, Laien die interne Leitung übernehmen, muss das 
keinesfalls eine Notlösung sein. Der Sinn der Bischofs- und Priesterweihe kann nicht die Be-
vollmächtigung und Einsetzung der internen Leitungspersonen der Teilkirchen und Gemeinden 
von außen sein, sofern diese aus im Glauben mündigen Christen bestehen, weil dies deren 
Mündigkeit aufheben würde. Wozu braucht es aber dann neben dem internen Leitungsamt 
noch ein Weihepriestertum, was ist der Sinn dieser Weihe und warum ist die Leitung der Eucha-
ristiefeier den zu Priestern oder zu Bischöfen Geweihten als solchen vorbehalten (auch dort, wo 
Leitungs- und Priesteramt in Personalunion von derselben Person ausgeübt werden)? Ist das 
nicht eine Bevormundung, die der Mündigkeit der Gemeinden widerspricht? Sollten nicht inter-
nes Leitungsamt und die Vollmacht zur Leitung der Eucharistiefeier zusammenfallen und müss-
te eine mündige Gemeinde nicht beide Ämter vergeben können? 
 
Grundsätzlich gilt nach den obigen Überlegungen: Wenn das gemeinsame Priestertum das 
grundlegende ist, dann kann sich ein eigenes amtliches „Priestertum“ (= Amtspriestertum) 
vom gemeinsamen Priestertum nur in einem sekundären (abgeleiteten) Wesensmerkmal 
unterscheiden und darf zu keiner „heiligen Herrschaft“ der geweihten Amtsträger über die 
anderen Gläubigen führen, die gegen die Kirchenverfassung nach Mt 23,8f verstoßen wür-
de.39 Eine solche Differenz zwischen dem gemeinsamen und darin – als dessen innere Spe-
zifizierung – dem Amtspriestertum ergibt sich aus der Notwendigkeit der Untergliederung der 
Kirche in Teilkirchen und in Gemeinden. Denn in diesen müssen geeignete Personen be-
vollmächtigt werden, als authentische Verbindungsglieder Zeichen und Werkzeug für die 
Eingliederung der Gemeinden und Teilkirchen in die Gesamtkirche und dadurch für ihre Ge-
meinschaft mit Jesus Christus zu sein: die Bischöfe in ihren Diözesen, die Amtspriester in 
den Gemeinden. Die Sendung und Bevollmächtigung für diese Aufgabe kann nicht von den 
Teilkirchen oder Gemeinden erteilt werden (auch wenn sie das Recht haben sollten, geeig-
nete Personen vorzuschlagen), sondern erfolgt in der Weihe und gilt für alle Bereiche des 
kirchlichen Lebens und Wirkens.40 Diese Amtsträger üben in Gemeinden von im Glauben 
mündigen Christen, die sich unter diesen Anspruch der Einmütigkeit mit der Gesamtkirche 

                                                 
39 Zu dem hier vorgelegten Verständnis des Leitungs- und des Priesteramtes in der Kirche vgl. Pries-
terteam Wien-Machstraße, Unser Priesterbild. Graz 1971; Paul Weß, Ihr alle seid Geschwister. Ge-
meinde und Priester. Mainz 1983; ders., Gemeindekirche – Ort des Glaubens. Die Praxis als Funda-
ment und als Konsequenz der Theologie. Graz 1989, 661–708; ders., Repräsentant Christi oder Rep-
räsentant der Gemeinschaft mit Christus? Überlegungen zum Amtsverständnis des Priesters. In: Hei-
liger Dienst 45 (1991) 67–74; abgedruckt in ders., Und behaltet das Gute (s. Anm. 26) 279–286; ders., 
Die Stellung der Gemeinde in der Meßfeier. Überlegungen zu AEM [= Allgemeine Einführung in das 
Römische Messbuch] Nr. 62. In: Bewahren und Erneuern. Studien zur Meßliturgie (Festschrift Hans 
Bernhard Meyer). Hg. Reinhard Meßner – Eduard Nagel – Rudolf Pacik. Innsbruck 1995 (Innsbrucker 
theol. Studien 42), 336–350; abgedruckt in Paul Weß, Und behaltet das Gute (s. Anm. 26) 161–177; 
ders., Einmütig (s. Anm. 34) 313–506; ders., Papstamt jenseits von Hierarchie und Demokratie (s. 
Anm. 38) 139–165. 
40 Daher bedeutet die Weihe im Namen der Kirche mehr als eine Bestätigung sowie Segnung eines 
von der Gemeinde oder Teilkirche gewählten Leiters und Vorsitzenden der Eucharistie oder eines 
„Außenbeauftragten“ (was aber nicht aufhebt, dass die kleineren Einheiten das Recht haben sollten, 
die Kandidaten für das Priester- und Bischofsamt vorzuschlagen). Eine solche ungenügende 
Amtstheologie ist der Mangel der Dokumentation „Kirche und Amt“ der Niederländischen Dominikaner 
vom 11. Januar 2007, die einen Weg zeigen sollte, wie in priesterlosen Gemeinden Eucharistie gefei-
ert werden kann; vgl. Ulrich Ruh, Kirche und Amt. Ein Vorstoß aus den Niederlanden schlägt Wellen. 
In: Herder Korrespondenz 62 (2008) 147–150.  
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stellen, keine Herrschaft aus, sie entscheiden nicht allein und geben nicht einfach die Anord-
nungen einer kirchlichen Obrigkeit weiter, sondern sind Vermittler in beide Richtungen. In 
dieser Funktion stehen sie nicht über der (übrigen) Gemeinde oder Diözese, sondern in die-
sen, aber wegen ihres Mittleramtes ähnlich wie die internen Leiter in einer „operationalen“ 
Gleichrangigkeit mit der (übrigen) Gemeinschaft. 
 
Die geweihten Amtsträger sind also nicht Stellvertreter Christi oder Gottes, sondern Reprä-
sentanten der Einbindung in die Gesamtkirche und dadurch der Rückbindung an Jesus 
Christus und der Gemeinschaft mit ihm. Ihnen ist daher auch die Leitung der sakramentli-
chen Feiern vorbehalten, weil diese gesamtkirchliche Relevanz haben und Zusagen des 
Heils sind, das in Jesus Christus erschienen ist (wer in einer Gemeinde getauft wurde, ist 
Bruder oder Schwester für alle Gemeinden in der Kirche; wenn eine Gemeinde Eucharistie 
feiert, tut sie es im Bund mit der ganzen Kirche und dadurch in Rückbindung an Jesus Chris-
tus usw.). Die Amtspriester spenden nicht die Sakramente, sondern sind deren Diener, in-
dem sie zusammen mit der Gemeinde sowie in Einheit mit der ganzen Kirche und damit im 
Auftrag Christi Gott bitten, dass er durch seinen Geist das Heil wirkt; das geschieht in der 
Epiklese, die zu allen Sakramenten gehört und ihr zentrales Element bildet. Die folgende 
Skizze soll den Dienst der Bischöfe und Priester an der Einheit der Teilkirchen und Gemeinden 
in der Gesamtkirche deutlich machen (die nicht-priesterlichen internen Leitungsämter in Or-
densgemeinschaften oder anderen Gemeinden, aber auch das ohne eigene Weihe übertragene 
Papstamt werden hier nicht eigens gekennzeichnet): 
 

 
 

Kirche als universale egalitäre Communio unter der Herrschaft  Gottes, 

 alle Glieder sind auf gleicher Ebene (von oben gesehen). 

Gemeinschaft unter dem  Anspruch der Einmütigkeit, 

die Amtsträger sind deren Zeichen und Werkzeug. 

Die Einbindung der Gemeinden in Teilkirchen und dieser in die Gesamtkirche erfolgt 

 durch die Einsetzung von Amtspriestern und Bischöfen als Verbindungsgliedern mit der Gesamtkirche 

 und durch diese mit Christus. 
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III. Anforderungen einer solchen Strukturreform 
 
9. Tragweite, Konfliktpotential und Anspruch einer Strukturreform der Katholischen Kirche 
 
a) Eine Konzilsreform als erster Schritt eines Reformkonzils und ihre großen Schwierigkeiten 
Eine offene Auseinandersetzung über die Möglichkeit und die Notwendigkeit von Korrekturen 
der Lehre und der Strukturen der Kirche ist also unumgänglich. Dazu wird – nach entspre-
chenden Vorbereitungen und der Ausarbeitung von Vorschlägen – ein Reformkonzil nötig 
sein, das formal und inhaltlich noch weit über das Zweite Vatikanum hinausgeht. Denn es 
müsste dessen „bedauerliche Lücke“, von der Joseph Ratzinger schrieb,41 schließen und die 
Traditionskritik, ohne die es keine wirklichen Reformen gibt, nicht nur bewusst zulassen, 
sondern sie selbst vornehmen und aus ihr gleich die nötigen Konsequenzen ziehen. Das 
beträfe aber auch das Konzil selbst, nämlich die Strukturen, in denen es in Zukunft die ge-
meinsamen Entscheidungen treffen soll: unter dem Anspruch der Einmütigkeit, deren Zei-
chen und Werkzeug die Amtsträger sind.42  
 
Die Tragweite und das Konfliktpotential eines solchen Prozesses sind kaum zu ermessen. 
Bereits um die uneingestandenen Korrekturen im letzten Konzil ist der Konflikt mit der Pius-
Priesterbruderschaft entstanden, den der Papst dadurch zu lösen versucht, dass er gegen 
die Fakten von einer nur „scheinbaren Diskontinuität“ spricht.43 Sobald es nun zu unüberseh-
baren Diskontinuitäten kommt, die keinesfalls mehr unter den Tisch gekehrt werden können, 
wird ein Konflikt aufbrechen, demgegenüber die Auseinandersetzung rund um die Aufhe-
bung der Exkommunikation der von Lefebvre geweihten Bischöfe wie ein kleines Vorgeplän-
kel erscheinen wird. 
 
b) Vergleich mit dem Streit um die Einhaltung des jüdischen Gesetzes am Anfang der Kirche 
Für dieses nötige Reformkonzil mit seinem großen Konfliktpotential gibt es in der bisherigen 
Geschichte der Kirche nur eine Parallele: als es schon an ihrem Beginn um die Frage ging, 
ob sie sich auch für die Heiden öffnen soll, ohne diesen das ganze jüdische Gesetz aufzuer-

                                                 
41 Joseph Ratzinger, Kommentar zum II. Kapitel der Dogmatischen Konstitution über die göttliche Of-
fenbarung, in: Lexikon für Theologie und Kirche2. Ergänzungsband 2, 515–528; hier 524f: „Gerade ein 
Konzil, das sich bewusst als Reformkonzil verstand und damit implizit Möglichkeit und Wirklichkeit 
entstellender Tradition einräumte, hätte hier ein wesentliches Stück theologischer Grundlegung seiner 
selbst und seines eigenen Wollens reflex vollziehen können. Dass das versäumt worden ist, wird man 
nur als eine bedauerliche Lücke bezeichnen können.“ 
42 Vgl. Michael Theobald, Die Zukunft des kirchlichen Amtes. Neutestamentliche Perspektiven angesichts 
gegenwärtiger Blockaden. In: Stimmen der Zeit 216 (1998) 195–208, hier 204: „1. Fest steht nach dem 
Neuen Testament, dass es in der Kirche ein vielgestaltiges Amt geben muss, und zwar zur Repräsentati-
on des Evangeliums, welches das zu den Menschen kommende Wort Gottes ist. 2. Die konkrete Ausges-
taltung des Amtes ist aber, wie die Geschichte seiner Entwicklung zeigt, Schöpfung der nachösterlichen 
Kirche. Deshalb hat die Kirche auch heute die Freiheit, ihr Amt im Blick auf die Erfordernisse der Zeit 
weiterzuentwickeln.” 
43 Papst Benedikt XVI., Ansprache beim Weihnachtsempfang für das Kardinalskollegium und die Mit-
arbeiter der Römischen Kurie am 22. Dezember 2005. In: L’OSSERVATORE ROMANO. Wochenaus-
gabe in deutscher Sprache 36 (2006) Nr. 2 vom 13. Jänner 2006, 9–11; hier 10. Zur inhaltlichen Prob-
lematik dieser Ansprache vgl. Paul Weß, Papst im Dilemma (s. Anm. 10) 88f. Durch einen bloßen 
Verweis auf diese Rede wollte die Glaubenskongregation in einer Mitteilung vom 14. August 2009 
eine Antwort auf die Anliegen der „Petition Vatikanum II“ geben (im Internet: www.petition-
vaticanum2.org).  
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legen (vgl. Apg 15). In ähnlicher Weise geht es heute darum, ob die Kirche den Gläubigen 
und den Heiden von heute die ganze dogmatische Tradition zumuten muss, die sich durch 
innerkirchliche Prozesse und durch die Inkulturation des Christentums in die griechisch-
römische Welt entwickelt hat, oder ob sie diese hinterfragen und wieder neu an die biblische 
Ausgangssituation anschließen kann.44 In jenem ersten Konflikt gab es „große Aufregung 
und heftige Auseinandersetzungen“, bis „die Apostel und die Ältesten zusammen mit der 
ganzen Gemeinde ... einmütig geworden waren“ und dies in die Worte fassten: „Denn der 
Heilige Geist und wir haben es für gut befunden ...“ 
  
10. Konkrete Anforderungen an die Beteiligten in diesem Konflikt 
 
a) Anforderungen an beide Seiten 
Die Grundvoraussetzung für eine gemeinsame Lösung ist auf beiden Seiten die Annahme 
der eigenen Grenzen auch in der Wahrheitserkenntnis und die Demut, mit Fehlern in der 
bisherigen Sicht – auch in Gewissensurteilen – zu rechnen. Zugleich braucht es ein Grund-
vertrauen oder zumindest einen großen Vorschuss davon, dass eine Einigung von Gott her 
möglich ist. Das führt dazu, sich für das Wirken Gottes im Heiligen Geist zu öffnen und – 
womöglich gemeinsam – Gott im Gebet darum zu bitten. Auch eine große Liebe zu den je-
weiligen „Gegnern“ ist erforderlich, um einander zu verstehen und näher zu kommen. 
Manchmal kann eine Art „Feindesliebe“ nötig sein, die trotz aller Differenzen der anderen 
Seite den guten Willen zutraut und zumutet.  
 
b) Anforderungen an die „Traditionalisten“ 
Die „Traditionalisten“ haben es in einem solchen Erneuerungsprozess schwerer als die „Re-
former“, weil sie erst akzeptieren müssten, dass sie nicht nur bei sich persönlich, sondern 
auch in der Lehre der Kirche mit Fehlern und nötigen Korrekturen zu rechnen haben, oder 
anders gesagt: dass sie auch ihre Überzeugung von der Unveränderlichkeit dieser Lehre 
aufgeben sollten, in der ihr Glaube bisher einen (scheinbar) „felsenfesten“ Halt fand. Nun 
wird dieser grundsätzlich in Frage gestellt. Das erleben sie so, als werde ihnen der Boden 
unter den Füßen weggezogen. 
  
c) Anforderungen an die „Reformer“ 
Auch die „Reformer“ dürfen in diesem Prozess nicht ihre Sicht zu einer quasi „unfehlbaren“ 
Lehre erheben und an die Stelle der kirchlichen Dogmen andere setzen, etwa indem sie die 
Deklaration der Menschenrechte zum unhinterfragten Maßstab einer Kirchenreform erklären. 
Diese ist trotz aller wichtigen Anstöße, die sie gibt, dafür nicht geeignet.45 Aber auch wenn 
die „Reformer“ ihre Sicht nicht für die einzig mögliche halten, muten sie den „Traditionalisten“ 
wesentlich mehr zu als diese ihnen. Denn schon die probeweise Akzeptanz eines Modells 
von Kirche, das von den bisher als unveränderlich angesehenen Normen abweicht, bedeutet 

                                                 
44 Im Rückblick auf die geschichtlichen Entwicklungsphasen der Kirche wollte Karl Rahner „die These 
wagen, dass wir heute zum ersten Mal wieder in der Zeit einer solchen Zäsur leben, wie sie beim 
Übergang vom Juden-Christentum zum Heiden-Christentum gegeben war“ (Karl Rahner, Theologi-
sche Grundinterpretation des II. Vatikanischen Konzils. In: Schriften zur Theologie 14, 287–302; hier 
297). 
45 Zur Problematik der Deklaration der Menschenrechte und der Grundrechte-Charta der Europäi-
schen Union vgl. Paul Weß, Welche soziale Identität braucht Europa? Essay. Mit einem Geleitwort 
von Kardinal Franz König und einem Nachwort von Erhard Busek. Wien 2002, 35–43. 



 19

eine Relativierung der Lehren, auf deren vermeintliche Absolutheit die „Traditionalisten“ ge-
baut haben. Eine solche Verunsicherung müssen die „Reformer“ nicht aushalten. 
  
Daher ist die erste und wichtigste Anforderung an die „Reformer“, ihre Anliegen nicht nur in 
Form einer Kritik des bisherigen Systems vorzubringen, sondern weitaus mehr durch positive 
Alternativen sowohl in der Theorie als auch – und darauf kommt es letztlich an – in der Pra-
xis. Im Bericht vom Apostelkonzil heißt es, dass die Gemeinde und die Ältesten in Jerusalem 
von der Notwendigkeit einer Öffnung für die Heiden, ohne diesen die Verpflichtung zum gan-
zen jüdischen Gesetz aufzuerlegen, überzeugt wurden, weil nach dem Bericht des Petrus 
Gott auch den Heiden den Heiligen Geist gab und weil Barnabas und Paulus erzählen konn-
ten, „welch große Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte“ (Apg 
15,12). Es genügt also nicht, von der Kirche Reformen zu fordern, sondern es gilt, selbst 
eine in ihren Lebens- und Entscheidungsstrukturen erneuerte Kirche zu werden. Konfrontati-
on in dieser Form ist wirksamer als jeder Protest. Das ist ein großer Anspruch und weitaus 
anstrengender als das Leben in den jetzigen Strukturen; denn es ist viel einfacher, beste-
hende Ordnungen oder einen gemeinsamen „Gegner“ zu kritisieren, als sich über Ziel und 
Weg einer Erneuerung zu einigen und diese zu verwirklichen. Daher werden die berechtigten 
Forderungen der Reformbewegungen zu einer Rückforderung an diese selbst, in Basisge-
meinden die neutestamentlich-geschwisterlichen Lebens- und Entscheidungsstrukturen zu 
verwirklichen und durch dieses Beispiel die „Traditionalisten“ zu überzeugen.  
 
Es gibt das Gebet eines chinesischen Christen, das lautet: „Herr, erneuere deine Kirche und 
fang bei mir an.“ Weil aber Kirche nur als Gemeinschaft möglich ist, müssten wir beten: 
„Herr, erneuere deine Kirche und fang bei uns an. (Amen).“ 
 
 
 
 
 
 
Artikelfassung des Vortrags unter: http://www.uibk.ac.at/praktheol/wess/publ/ [hier: Vorträge]. 


